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Tübingen, 13.04.21 

 
 
Eilantrag Fußverkehrs-Check 2021 
 
Im Zuge des Klimaschutzprogramms kommt neben einem Radwegekonzept auch dem Fuß-
wegkonzept eine zunehmende Bedeutung zu. 
 
Das Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg hat das Programm „Fußver-
kehrscheck 2021“ für Kommunen aufgelegt. Damit soll der Fußverkehr stärker in das Be-
wusstsein von Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit gerückt werden. Zitat Minister Herr-
mann „Mit dem Fußverkehrscheck wollen wir gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 
daran arbeiten, Konflikte zwischen Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern zu mode-
rieren und zu lösen. Den Fußgängerinnen und Fußgängern muss ausreichend Platz einge-
räumt werden, auch zum Kommunizieren und Verweilen“ (Schwäbisches Tagblatt, 24.03.21). 
Gemeinsam mit Verwaltung und Expertinnen und Experten analysieren Bürgerinnen und 
Bürger die Situation des Fußverkehrs in ihrer Kommune, eine Stärken- und Schwächen-Ana-
lyse wird erstellt und gemeinsam Vorschläge zur Verbesserung der Fußwegesituation entwi-
ckelt. 
 
Damit wäre ein Grundstein gelegt für die Erstellung einer umfassenden Tübinger Fußver-
kehrskonzeption. 
Übrigens: Der Gemeinderat Rottenburg hat Mitte April bereits die Erstellung einer Fußver-
kehrskonzeption beschlossen, das sollte für Tübingen auch eine Zielsetzung sein. 
 
Eine Bewerbung ist bis zum 30.04.21 möglich. 
www.vm.baden-wuerttemberg.de/fussverkehr 
Wir beantragen eine Bewerbung der Stadt Tübingen für den Fußverkehrscheck 2021 
Aufgrund der ablaufenden Bewerbungsfrist bitten wir die Verwaltung um direkte Über-
nahme des Antrags. 
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